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An die 

Bezirksregierungen in 
Arnsberg, Detmold, Düsseldorf,  
Köln und Münster 
 

 

 

 

 

Rundverfügung zur Abiturverfügung 2026 

 

 

Beigefügt übersende ich Ihnen in Abstimmung mit der Qualitäts- und Un-

terstützungsAgentur – Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) eine ak-

tualisierte Fassung der Rundverfügung zur Abiturprüfung einschließlich 

der zugehörigen Anlagen und bitte um weitere Veranlassung. 

Die Abiturverfügung gilt für die Abiturprüfungen an den Gymnasien, Ge-

samtschulen und Weiterbildungskollegs. Für die zentralen Prüfungen in 

den Studienfächern des Oberstufen-Kollegs Bielefeld und für die Prüfun-

gen im Rahmen der PO-Externe-A (BASS 19–33 Nr. 2) ist sie entspre-

chend anzuwenden. Spezielle Regelungen für die Externenprüfung blei-

ben hiervon unberührt. Eine aktualisierte Fassung der Verfügung für die 

Abiturprüfung an den Waldorfschulen übersende ich Ihnen separat. 

Bitte weisen Sie auf Schulleitungsdienstbesprechungen auf die für 2025 

überarbeitete Fassung und auf die überarbeiteten Formblätter für das 

Abiturverfahren hin und erinnern Sie an die Verpflichtung, die Inhalte und 

Regelungen der Abiturverfügung ausführlich mit allen am Abiturverfahren 

beteiligten Lehrkräften im Rahmen einer vorbereitenden Dienstbespre-

chung zu erörtern. Insbesondere sind die Kapitel III und IV im Teil A der 

Abiturverfügung allen beteiligten Lehrkräften auszuhändigen (Hinweise 

zum Verfahren während der Prüfung und zur Bewertung sowie Verfahren 
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der Erst-, Zweit- und Drittkorrektur, Umgang mit dem Kriterienraster, No-

tenbildung). Zusätzlich wird TEIL A der Abiturverfügung wie auch im ver-

gangenen Jahr im Internet bereitgestellt: 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabi-

tur-gost/rechtsgrundlagen/ 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/zentralabitur-

wbk/za-wbk-rechtsgrundlagen 

 

Im Auftrag 

 

gez. Isabelle Defort 
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